
Antrag TGD-Rind/De-minimis 08/21 

An die Hessische Tierseuchenkasse   
Mainzer Straße 17, 65185 Wiesbaden  E-Mail: zentrale@hessischetierseuchenkasse.de 
 
 

 
Antrag auf Inanspruchnahme des Tiergesundheitsdienstes (TGD) 

bei Rindern 
und Erklärung über De-minimis-Beihilfen 

 

Vor- und Zuname, vollständige Anschrift 

 
 
 

   
 

(Tierseuchenkassennummer)  (HIT-Registriernummer)  (Anzahl der Kühe) 
 
   

(Telefonnummer)  (E-Mail) 
 
Folgender TGD für Rinder wird beantragt (zutreffendes bitte ankreuzen):  
 

 - Rindergesundheitsdienst   - Eutergesundheitsdienst 
     

 
Verpflichtungserklärung für die Anforderung des TGD  

1. Mit der Anforderung des TGD verpflichte ich mich zur konstruktiven Zusammenarbeit.  
2. Ich verpflichte mich, in Zusammenarbeit mit dem Hoftierarzt, die Durchführung der vom TGD 

empfohlenen Maßnahmen zu veranlassen. Nach Abschluss der Maßnahmen werde ich das Ergebnis 
dem TGD mitteilen.   

Für die Abrechnung mit der Hessischen Tierseuchenkasse (HTSK) wird die Beitragsliste des 
Tiergesundheitsdienstes zugrunde gelegt. Seit dem 01.01.2018 werden pro Betrieb und Jahr eine 
Sockelpauschale von 500,00 € sowie ein Verfügungsrahmen von 10,00 € je Tier (Kuh) bewilligt. Den auf 
mich entfallenden Kostenanteil in Höhe von 1/5 des Gesamtbetrages sowie den Betrag, der die oben 
genannte Deckelungsgrenze übersteigt, werde ich der HTSK - nach Anforderung - erstatten. 
Der Antrag gilt für das laufende Kalenderjahr und muss bei noch nicht abgeschlossener Maßnahme im 
folgenden Kalenderjahr neu gestellt werden.  
Der Antrag ist genehmigt, wenn diesem von der HTSK nicht innerhalb von 5 Tagen nach Antragseingang 
widersprochen wird.  
Bitte beachten Sie die Mitteilungen auf den Folgeseiten dieses Antrages.  
 

Angaben des Tierarztes 
(beim Eutergesundheitsdienst: Hoftierarzt, Milchhygienetierärzte oder Berater LLH)  
Vor- und Zuname, vollständige Anschrift  

 

 

 
Schilderung des Bestandsproblems (ggfs. gesondertes Blatt) 

 

 

  
 

 

(Ort und Datum) 
 

 (Unterschrift des Tierarztes) 
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An die Hessische Tierseuchenkasse   
Mainzer Straße 17, 65185 Wiesbaden  E-Mail: zentrale@hessischetierseuchenkasse.de 

 
 

Mitteilung an den Zuwendungsempfänger über die Gewährung einer  
De-minimis-Beihilfe nach Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013  

 

(Tierhalter/Zuwendungsempfänger) 
 

 
(Tierseuchenkassennummer)  (HIT – Registriernummer)  (Antragsdatum) 

 
Für die beantragte Leistung beabsichtigen wir, Ihnen eine De-minimis-Beihilfe zu gewähren. Die voraussichtliche 
Höhe der Beihilfe wird 2.500,00 € (Bruttosubventionsäquivalent) nicht übersteigen. Bitte füllen Sie die unten stehende 
Erklärung über De-minimis-Beihilfen aus und lassen Sie uns diese unterschrieben zukommen. 

 
 

Erklärung über „De-minimis-Beihilfen 
Von den Erläuterungen zu De-minimis-Beihilfen für Zuwendungsempfänger habe ich/haben wir Kenntnis 
genommen. 
Hiermit bestätige ich/bestätigen wir, dass ich/wir als ein einziges Unternehmen im laufenden Kalenderjahr sowie in 
den vorangegangenen zwei Kalenderjahren  

 keine 
 folgende 

Beihilfen im Sinne der Verordnungen über Allgemeine De-minimis-Beihilfen, Agrar-De-minimis-Beihilfen, Fischwirt-
schaft-De-minimis-Beihilfen oder DAWI-De-minimis-Beihilfen erhalten bzw. beantragt habe/n.  
Bereits erhaltene/beantragte De-minimis-Beihilfen der Hessischen Tierseuchenkasse müssen auf diesem 
Antrag nicht aufgeführt werden! 
 

 

Antragsteller und ggf. Unter-
nehmen des Verbundes  

 

Datum 
Zuwendungs-
bescheid/Ver-
trag 

 

Beihilfegeber,  
Aktenzeichen 

 

Art der De-minimis-
Beihilfe  
z. B. Bürgschaft, 
Darlehen, Zu-
schuss 

 

Beihilfewert 
in €  
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Mir/uns ist bekannt, dass De-minimis-Beihilfen nicht mit anderen Beihilfen für dieselben förderfähigen Aufwen-
dungen kumuliert werden dürfen, wenn die aus der Kumulierung resultierende Förderintensität diejenige Förder-
intensität übersteigen würde, die in einer Gruppenfreistellungsverordnung oder in einer von der Kommission verab-
schiedeten Entscheidung hinsichtlich der besonderen Merkmale eines jeden Falles festgelegt wurde. Weitere För-
derungen für dieselben förderfähigen Aufwendungen habe ich/haben wir/hat das Unternehmen  

 nicht erhalten, 
 in Höhe von …..........€ im Rahmen des Förderprogramms ………………………..…..erhalten/beantragt. 

Mir/uns ist bekannt, dass diese Angaben subventionserheblich im Sinne von § 264 StGB sind und dass ein Subven-
tionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. Ich/wir verpflichten/n mich/uns, Ihnen unverzüglich Änderungen der 
vorgenannten Angaben zu übermitteln, sobald mir/uns diese bekannt werden. 
 
 

Anlage: Erläuterungen zu De-minimis-Beihilfen für Zuwendungsempfänger  
(Ort und Datum)  (Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift) 
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Hessische Tierseuchenkasse  Anlage zur Mitteilung an den Zuwendungsempfänger 
Mainzer Straße17, 65185 Wiesbaden

 
 

Erläuterungen zu De-minimis-Beihilfen für Zuwendungsempfänger 
Bitte lesen Sie dieses Merkblatt aufmerksam durch! 

A Einleitung 
Als Beihilfen werden Zuwendungen bezeichnet, die für 
das empfangende Unternehmen einen wirtschaftlichen 
Vorteil gegenüber einem Konkurrenzunternehmen be-
deuten, welches eine solche Zuwendung nicht erhält. 
Beihilfen können unter anderem in Form von nicht rück-
zahlbaren Zuschüssen, Bürgschaften, Steuervergünsti-
gungen oder zinsverbilligten Darlehen gewährt werden. 
Da eine Beihilfe nur einem oder einigen Marktteilneh-
mern zugutekommt, kann sie nach Auffassung der Eu-
ropäischen Kommission den Wettbewerb zwischen den 
Beihilfeempfängern und ihren Korkurrenten verzerren. 
Solche wettbewerbsverzerrenden Beihilfen an Unter-
nehmen oder Produktionszweige sind in der Europäi-
schen Union verboten, wenn sie den Handel zwischen 
den EU-Mitgliedsstaaten beeinträchtigen (Art. 107 Abs. 
1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV)i. 
Manche Beihilfen (sog. De-minimis-Beihilfen) sind so 
gering, dass ihre Auswirkungen auf den Wettbewerb 
nicht spürbar sind. Sie müssen daher nicht von der Eu-
ropäischen Kommission genehmigt werden, sondern 
können ohne deren Zustimmung von den Mitgliedsstaa-
ten direkt gewährt werden. Allerdings hat die Europäi-
sche Kommission das Recht, die Durchführung dieser 
Maßnahme zu kontrollieren, Ihre Gewährung ist daher 
an bestimmte Bedingungen geknüpft. 
 

B Rechtsgrundlage 
Rechtsgrundlage für die Gewährung von De-minimis-
Beihilfen im Agrarsektor (=landwirtschaftliche Primärer-
zeugung) ist die Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Eu-
ropäischen Kommission vom 18.12.2013 über die An-
wendung der Art. 107 und 108 AEUV auf De-minimis-
Beihilfen im Agrarsektorii, veröffentlicht im Amtsblatt der 
Europäischen Union vom 24.12.2013, Nr. L 352, S. 9. 
 

C Bruttosubventionsäquivalent 
Da es unterschiedliche Beihilfearten gibt, ist der finanzi-
elle Vorteil so darzustellen, dass alle Beihilfearten mitei-
nander verglichen werden können. Aus diesem Grund 
wird für jede De-minimis-Beihilfe berechnet, mit wel-
chem Geldbetrag die durch sie gewährte Vergünstigung 
gleichgesetzt werden kann. Der Betrag dieser Vergüns-
tigung wird als Subventionswert oder auch Bruttosub-
ventionsäquivalent bezeichnet. 
 

D De-minimis-Höchstbetrag 
Damit die als De-minimis-Beihilfen bezeichneten Sub-
ventionen nicht dadurch, dass ein Zuwendungsempfän-
ger mehrere Subventionen dieser Art sammelt, doch 
noch zu einer Wettbewerbsverzerrung führen, ist der 
Subventionswert aller für einen Zuwendungsempfänger 
im Bereich der Urproduktion von landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen zulässigen De-minimis-Beihilfen auf 20.000 
Euro innerhalb von drei Steuerjahren (Kalenderjahren) 
begrenzt. Bei jeder Neubewilligung einer De-minimis- 
 

 
Beihilfe muss sichergestellt sein, dass die Gesamtsum-
mer der im laufenden Steuerjahr sowie in den zwei vo-
rangegangenen Steuerjahren gewährten De-minimis-
Beihilfen diese Schwellenwerte nicht überschreitet. 
 

E Einziges Unternehmen 
 
Dabei ist nicht nur auf den direkten Zuwendungsempfän-
ger, sondern ggf. auch auf mit dem Zuwendungsemp-
fänger „verbundene“ Unternehmen abzustellen (sog. 
einziges Unternehmen). Mehrere miteinander verbun-
dene Unternehmen sind als ein einziges Unternehmen 
anzusehen, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt 
ist: 
 ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte 

der Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen 
Unternehmens; 

 ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mit-
glieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichts-
gremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen 
oder abzuberufen; 

 ein Unternehmen ist gemäß eines mit einem andern 
Unternehmen geschlossenen Vertrags oder auf-
grund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, ei-
nen beherrschenden Einfluss auf dieses Unterneh-
men auszuüben; 

 ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesell-
schafter eines anderen Unternehmens ist, übt ge-
mäß einer mit anderen Anteilseignern oder Gesell-
schaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen 
Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehr-
heit der Stimmrechte von dessen Anteilseigner oder 
Gesellschaftern aus. 

Im Falle einer Fusion oder Übernahme müssen alle 
De-minimis-Beihilfen, die den beteiligten Unternehmen 
zuvor gewährt wurden, herangezogen werden, um zu 
ermitteln, ob eine neue De-minimis-Beihilfe für das 
neue bzw. das übernehmende Unternehmen zu einer 
Überschreitung des Höchstbetrags oder der nationalen 
Obergrenze führt. Die Rechtmäßigkeit von vor der Fu-
sion bzw. Übernahme rechtmäßig gewährten De-mini-
mis-Beihilfen wird dadurch nicht in Frage gestellt. 
Wird ein Unternehmen in zwei oder mehr separate Un-
ternehmen aufgespalten, so werden die De-minimis-
Beihilfen, die dem Unternehmen vor der Aufspaltung 
gewährt wurden, demjenigen Unternehmen zugewie-
sen, dem die Beihilfen zugutekommen, also grundsätz-
lich dem Unternehmen, das die Geschäftsbereiche 
übernimmt, für die die De-minimis-Beihilfen verwendet 
wurden. Ist eine solche Zuweisung nicht möglich, so 
werden die De-minimis-Beihilfen den neuen Unterneh-
men auf der Grundlage des Buchwerts ihres Eigenka-
pitals zugewiesen. 
 3/4 
  



De-minimis-Erläuterung 01/21 

Auch Unternehmen, die über ein anderes Unterneh-
men oder mehrere andere Unternehmen zueinander in 
einer der oben genannten Beziehungen stehen, wer-
den als ein einziges Unternehmen betrachtet. Eine 
Verbindung zwischen Unternehmen über natürliche 
Personen findet bei den vorgenannten Überlegungen 
keine Berücksichtigung. 
 

F Kumulierung mit anderen De-mini- 
mis-Beihilfen 

Unternehmen der landwirtschaftlichen Primärerzeugung 
können auch in anderen Bereichen tätig sein und dafür 
De-minimis-Beihilfen erhalten, z. B. im Bereich der Fi-
scherei und Aquakultur oder im Bereich de Verarbeitung 
und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder 
auch in sonstigen Bereichen (=gewerblicher Bereich). 
Agrar-De-minimis-Beihilfen nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1408/2013 dürfen nur bei Einhaltung bestimmter Vo-
raussetzungen mit De-minimis-Beihilfen für andere Sek-
toren kumuliert werden: Zum einen müssen die Beihilfen 
eindeutig dem jeweiligen Sektor zugeordnet werden 
können, zum anderen Bereiche (Fischerei und Aquakul-
tur: 30.000 Euro in drei Jahren; gewerblicher Bereich: 
200.000 Euro in drei Jahren) nicht überschritten werden. 
Gleiches gilt für De-minimis-Beihilfen für Dienstleistun-
gen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) 
nach der Verordnung (EU) Nr. 360/2012iii.  
Beispiel zur Einhaltung der Obergrenzen: Für ein Vorhaben sol-
len Agrar-De-minimis-Beihilfen gewährt werden. Die Begüns-
tigte hat im laufenden und in den letzten zwei Jahren keine Ag-
rar-De-minimis-Beihilfen erhalten, allerdings 190.000 
Euro Investitionsbeihilfe nach der Verordnung (EU) Nr. 
1407/2013 iv . Wegen der Vorgabe zur Einhaltung der 
Obergrenzen kann daher eine Agrar-De-minimis-Bei-
hilfe von höchstens 10.000 Euro gewährt werden, ob-
wohl nach der Agrar-De-minimis-Verordnung eine För-
derung von bis zu 20.000 Euro zulässig wäre. 
 

G Überprüfung der  
De-minimis-Bedingungen  
Um sicherzustellen, dass De-minimis-Beihilfen den ma-
ximal zulässigen Subventionswert von 20.000 Euro und 
die in den anderen De-minimis-Verordnungen festgeleg-
ten Obergrenzen nicht überschreiten, werden bei der 
Antragstellung anhand der „Erklärung über bereits er-
haltene bzw. beantragte De-minimis-Beihilfen“ nach-
folgende Angaben erfragt: 
1. Der Zuwendungsempfänger muss angeben, ob er o-

der ein mit ihm verbundenes Unternehmen bereits 
früher De-minimis-Beihilfen im Agrarbereich nach 
der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013ii bzw. der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1535/2007v oder nach einer ande-
ren De-minimis-Verordnung erhalten hat, und wenn 

i Amtsblatt der EU Nr. C 326/91 vom 26. Oktober 2012 
ii Amtsblatt der EU Nr. L 352/9 vom 24. Dezember 2013 
iii Amtsblatt der EU Nr. L 114/8 vom 26. April 2012 
iv Amtsblatt der EU Nr. L 352/1 vom 24. Dezember 2013 
v Amtsblatt der EU Nr. L 337/35 vom 21. Dezember 2007 
 

ja, wann und in welcher Höhe. De-minimis-Beihilfen 
werden vom Zuwendungsgeber gegenüber dem Zu-
wendungsempfänger ausdrücklich als solche be-
zeichnet, und der Zuwendungsempfänger erhält eine 
De-minimis-Bescheinigung. 

2. Der Zuwendungsempfänger muss angeben, ob er o-
der ein mit ihm verbundenes Unternehmen im laufen-
den Steuerjahr sowie in den zwei vorangegangenen 
Steuerjahren weitere De-minimis-Beihilfen beantragt 
hat, und wenn ja, wann und in welcher Höhe. 
Anhand dieser Angaben wird geprüft, ob mit der neu 
beantragten De-minimis-Beihilfe der Höchstbetrag 
von 20.000 Euro im Zeitraum des laufenden Steuer-
jahres sowie den zwei vorangegangenen Steuerjah-
ren sowie ggf. die Höchstbeträge nach den anderen 
De-minimis-Verordnungen eingehalten werden. 
Wenn der Gesamtbetrag der De-minimis-Beihilfen, 
die ein Zuwendungsempfänger oder ein mit ihm ver-
bundenes Unternehmen im laufenden Steuerjahr 
und in den letzten zwei Steuerjahren erhalten hat, 
aufgrund der Förderung die oben genannten De-mi-
nimis-Höchstbeträge übersteigt, kann der Zuschuss 
nicht gewährt werden.  

3. Zusätzlich muss der Zuwendungsempfänger ange-
ben, ob er für das geplante Vorhaben neben der be-
antragten De-minimis-Beihilfe kumuliert werden sol-
len.  
De-minimis-Beihilfen können durchaus mit Beihilfen 
aus von der Europäischen Kommission genehmigten 
oder freigestellten Fördermaßnahmen zusammen in 
Anspruch genommen (d. h. kumuliert) werden. Dabei 
ist allerdings zu beachten, dass die maximale Förder-
intensität, die im EU-Recht für diese Beihilfen vorge-
geben ist, durch die Kumulation mit der De-minimis-
Beihilfe nicht überschritten wird. 

 

H Wie erfährt das Unternehmen die 
Höhe einer De-minimis-Beihilfe  
In einer Anlage zum Förderbescheid für eine De-mini-
mis-Beihilfe (sog. De-minimis-Bescheinigung) wird dem 
Zuwendungsempfänger unter anderem mitgeteilt, wie 
hoch der auf Beihilfe entfallende Subventionswert ist. 
Die De-minimis-Bescheinigung muss mindestens zehn 
Jahre aufbewahrt werden, damit sie bei einer Kontrollan-
frage der Europäischen Kommission kurzfristig vorge-
legt werden kann.  
 

I Ausfüllhinweise 
 Erläuterung unter: E Einziges Unternehmen 
 Erläuterung unter: A Einleitung, Satz 2 
 Erläuterung unter: Bruttosubventionsäquivalent 
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